
 

 

 

Synopse 
 
Gebührenordnung, Teilrevision (Gebühren Einzelrichter) 
 

geltendes Recht Entwurf Regierungsrat, 9. Mai 2017 

Art.  28 
 

 

1 Der Einzelrichter erhebt eine Gebühr von Fr. 20.– bis Fr. 500.–. 1 Der Einzelrichter erhebt eine Gebühr von Fr. 50.– bis Fr. 2'000.–. 

2 In besonders aufwendigen Fällen kann die Gebühr verdreifacht werden.  

 II. 

 Keine Fremdänderungen. 

 III. 

 Keine Fremdaufhebungen. 

 IV. 

 Diese Änderung tritt am 1. Dezember 2017 in Kraft. 
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